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Zusammenfassung: Seit mehr als 360 Jahren werden in Bayern Pflichtexemplare 
gesammelt und archiviert. Der Beitrag beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und 
gibt einen kurzen Einblick in die Praxis der physischen Pflichtbearbeitung an der 
Bayerischen Staatsbibliothek.
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Abstract: For more than 360 years, deposit copies of published works have been 
collected and archived here. This article looks at the legal background and offers 
a brief insight into the practice of physical processing of deposits at the Bavarian 
State Library.
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1 �Historische Entwicklung
Das bayerische Pflichtstückegesetz hat seinen Ursprung im Jahr 1663, als Kurfürst 
Ferdinand Maria verfügte, dass von jedem in Bayern neugedruckten Werk ein 
Exemplar an die Hofbibliothek in München abzugeben sei. Sein Beschluss gilt 
heute als die älteste Pflichtexemplarregelung in Deutschland, weil er der erste war, 
der die Ablieferung nicht in den Dienst von anderen Zwecken wie Zensurmaß-
nahmen oder Druckprivilegien stellte.1 Ab 1840 war die Pflichtabgabe in Bayern 
im Kontext von urheberrechtlichen Bestimmungen geregelt; mehrere ministerielle 
Ausführungsvorschriften konkretisierten in den folgenden Jahren die Umsetzung: 
So wurde 1892 die quartalsweise Zustellung der Pflichtstücke an die Münchener 
Polizeidirektion und die umliegenden Bezirksämter durch eine Direktlieferung an 

1 Vgl. Franke, Johannes: Die Abgabe der Pflichtexemplare von Druckerzeugnissen. Mit besonderer 
Berücksichtigung Preußens und des deutschen Reiches. Unter Benutzung archivalischer Quellen. 
Berlin 1889, S. 138; Flemming, Alfred: Das Recht der Pflichtexemplare. Nördlingen 1940, S. 10  f.
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die Königliche Hof- und Staatsbibliothek abgelöst.2 1927 konnten schließlich in einer 
historischen Vereinbarung mit den Verlagen verschiedene Streitpunkte rund um 
die Abgabepflicht beigelegt werden.3

Das aktuell geltende Gesetz über die Ablieferung von Pflichtstücken ist seit 
1986 in Kraft.4 Diese Neuregelung des Pflichtexemplarrechts war aufgrund eines 
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Entschädigungsfrage bei der 
Pflichtablieferung erforderlich geworden.5 Anlässlich dessen entschied sich der 
Gesetzgeber dazu, die Abgabepflicht in Bayern aus ihrer Verankerung in anderen 
Rechtsnormen zu befreien und ein eigenständiges Parlamentsgesetz zu erlassen – 
ein Entschluss, dem von Bibliotheksjuristen der „Rang eines Jahrhundertereignis-
ses“6 zugestanden wurde.

2 �Rechtliche Grundlagen
Die zentrale Rechtsgrundlage bildet in Bayern das Gesetz über die Ablieferung von 
Pflichtstücken (PflStG) vom 6. August 1986.7 Soweit es um Veröffentlichungen von 
staatlichen Stellen und Behörden geht, ist der Erlass über die Abgabe amtlicher Ver-
öffentlichungen an Bibliotheken (Abgabe Bibliotheken – Abg-Bibl) vom 2. Dezember 
2008 maßgeblich.8 Für Netzpublikationen besteht bisher nur für elektronische amt-
liche Veröffentlichungen eine Abgabepflicht und damit ein Sammelauftrag.9 Anders 
als in vielen anderen Bundesländern, und anders auch als auf Bundesebene, war für 
das Pflichtstückegesetz in Bayern keine Durchführungsverordnung erforderlich, weil 
das Gesetz selbst die notwendigen Vorgaben zum Ablieferungsverfahren und seinen 

2 Vgl. von Laubmann, Georg: Die Einlieferung der Pflichtexemplare in Bayern. In: Centralblatt für 
Bibliothekswesen 18 (1901), S. 598–602.
3 Vgl. Stois, Max: Streitfragen aus dem bayerischen Pflichtexemplarrecht. In: Zentralblatt für 
Bibliothekswesen 47 (1930), S. 219–231.
4 Gesetz über die Ablieferung von Pflichtstücken (PflStG) vom 6. August 1986, GVBl. S. 216, BayRS 
2240-1-WK, https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPflStG [Zugriff: 23.08.2024].
5 Beschluß des Ersten Senats vom 14. Juli 1981, BVerfGE 58 S. 137–152, 1 BvL 24/78.
6 Sinogowitz, Bernhard: Fortschritte im deutschen Pflichtexemplarrecht. Die Karlsruher Entschei-
dung und das neue bayerische Pflichtstückegesetz. In: Bibliotheksforum Bayern 15 (1987), S. 241–
268, hier S. 252; vgl. auch Pohley, Hanns G.: Die Neuregelung des Pflichtexemplarrechts in Bayern. 
In: Bibliotheksforum Bayern 15 (1987), S. 3–16.
7 Vgl. Anm. 4.
8 Abgabe amtlicher Veröffentlichungen an Bibliotheken (Abgabe Bibliotheken  – Abg-Bibl) vom 
2.  Dezember 2008, KWMBl.  2009 S.  27, https://www.verkuendung-bayern.de/files/kwmbl/2009/01/
kwmbl-2009-01.pdf [Zugriff: 23.08.2024].
9 Vgl. Balz, Nina; Schoger, Astrid: Bayern. In: Bibliotheksdienst 47 (2013), S. 605–608.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPflStG
https://www.verkuendung-bayern.de/files/kwmbl/2009/01/kwmbl-2009-01.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/kwmbl/2009/01/kwmbl-2009-01.pdf
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Ausnahmen regelt. Ergänzt werden die gesetzlichen Bestimmungen von Sammel-
richtlinien, Entschädigungsrichtlinien und einer Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 11. November 1986, die nicht nur 
die Weiterleitung der Zweitstücke durch die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) an die 
dafür berechtigten Sammelbibliotheken organisiert, sondern auch festhält, dass für 
Pflichtexemplare eine Aufbewahrungspflicht besteht.10 Verlegerische Abgabepflicht 
und bibliothekarische Archivierungsverantwortung gehen damit Hand in Hand. In 
ihrer gegenseitigen Ergänzung zeigen sie klar die kulturhistorische Bedeutung der 
Pflichtablieferung auf, denn ihren Wert beziehen Pflichtbestände vor allem aus der 
Sicherung einer lückenlosen Überlieferung für die Zukunft und weniger aus den 
Nutzungsbedürfnissen der Gegenwart. Vielfach wurde betont, dass dem Anspruch 
nach einer vollständigen Sammlung nur über gesetzliche Vorschriften Genüge getan 
werden kann,11 und dass es gerade das Populäre und Ephemere, das von Zeitgenos-
sen Unterschätzte und von Folgegenerationen Wiederentdeckte ist, das die Einzig-
artigkeit und Vielfältigkeit landesbibliothekarischer Sammlungen ausmacht.12

3 �Statistische Kennzahlen
Die Bayerische Staatsbibliothek verfügt über einen der ältesten und größten phy
sischen Pflichtbestände Deutschlands. An keiner Landesbibliothek ist der jährliche 
Zugang an gedruckten Pflichtexemplaren höher als hier.13

10 Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
11. November 1986, Nr. V/2 – K 3474/2 – 12/148282, KWMBl. I 1986 S. 530, https://www.gesetze-bayern.
de/Content/Document/BayVV_2240_K_715?hl=true [Zugriff: 23.08.2024].
11 Vgl. exemplarisch Beger, Gabriele: Das Pflichtexemplarrecht – vom Schrifttum zum digitalen 
Werk. Eine juristische Betrachtung. In: Hagenau, Bernd (Hrsg.): Regionalbibliotheken in Deutsch-
land. Mit einem Ausblick auf Österreich und die Schweiz. Frankfurt am Main 2000, S. 36–52 (Zeit-
schrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 78), hier S. 36.
12 Vgl. Müller, Tonia Sophie: „Minderwertige“ Literatur und nationale Integration. Die Deutsche 
Bücherei Leipzig als Projekt des Bürgertums im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Göttin-
gen 2019, S. 161  ff.; Sommer, Dorothea: Landesbibliotheken heute: Chancen und Herausforderun-
gen. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 64 (2017), S. 315–321, hier S. 318.
13 Vgl. Deutsche Bibliotheksstatistik, https://www.bibliotheksstatistik.de [Zugriff: 23.08.2024]. Die 
Zahl für das Berichtsjahr 2022 ist gegenüber der DBS-Meldung um 129 Einheiten korrigiert. 2023 hat 
die Bayerische Staatsbibliothek wegen des Alma-Umstiegs keine Zahlen veröffentlicht. Die Rück-
gänge im Jahr 2020 und 2023 sind mit der Corona-Pandemie und dem Wechsel des Bibliotheks-
systems zu erklären.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2240_K_715?hl=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2240_K_715?hl=true
https://www.bibliotheksstatistik.de
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Das hängt nicht zuletzt mit der vielseitigen bayerischen Verlagslandschaft zusam-
men. München ist nach Berlin der zweitgrößte Verlagsstandort Deutschlands, auch 
im Hinblick auf die Titelproduktion gehört Bayern zu den Spitzenreitern.14 Bereits 
ein flüchtiger Blick in die Regale der Pflichtstelle zeigt: Hier steht das Staatsrecht von 
C. H. Beck neben dem Diabetes-Kochbuch von Gräfe und Unzer, der preisgekrönte 
Autor von Luchterhand neben der New-Adult-Bestsellerin von Goldmann. Insgesamt 
macht die Pflichtablieferung rund ein Viertel des jährlichen Print-Zugangs aus. Zu den 
Veröffentlichungen aus Bayern kommen jene über Bayern hinzu, die die Bayerische 
Staatsbibliothek käuflich erwirbt und in der Bayerischen Bibliographie verzeichnet.15

4 �Gemeinsame Archivierungsverantwortung
In Bayern sind zwei Exemplare ablieferungspflichtig. Die Bayerische Staatsbiblio-
thek behält das erste Exemplar, das zweite leitet sie an einen festgelegten Empfän-
gerkreis aus zehn Bibliotheken weiter.16 Über die Verteilung entscheidet zunächst 
das Fachprinzip: Zweitstücke aus dem Bereich der Technik, der Natur- und Agrar-
wissenschaften, der Hauswirtschaft und des Sports erhält die Technische Universität 
München, Musikalien die Hochschule für Musik München und Graphiken die Staat-

14 Vgl. Verlage in Bayern, https://www.boersenverein-bayern.de/markt-daten/verlage-in-bayern 
[Zugriff: 23.08.2024].
15 https://www.bayerische-bibliographie.de [Zugriff: 23.08.2024]. Vgl. Ceynowa, Klaus; Sommer, 
Dorothea (Hrsg.): Nach der digitalen Transformation. Eine Positionsbestimmung der Bayerischen 
Staatsbibliothek. München 2024, S. 36.
16 Vgl. Anm. 10.

Abb.: Deutsche Bibliotheksstatistik, Feld 143: Zugang für konventionelle Pflicht an der Bayerischen 
Staatsbibliothek.

https://www.boersenverein-bayern.de/markt-daten/verlage-in-bayern
https://www.bayerische-bibliographie.de
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liche Graphische Sammlung in München. Alle übrigen Exemplare werden nach dem 
Regionalprinzip bzw. dem Sitz des Verlagsortes weitergegeben an die Universitäts-
bibliotheken München (Oberbayern), Würzburg (Unterfranken) und Erlangen-Nürn-
berg (Mittelfranken) sowie an die Staatlichen Bibliotheken Bamberg (Oberfranken), 
Passau (Niederbayern), Regensburg (Oberpfalz) und die Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg (Schwaben). Interessant an dieser Konstellation ist nicht nur die Ver-
zahnung von zentraler und verteilter Archivierung, sondern auch die Übernahme 
konkreter landesbibliothekarischer Aufgaben seitens der Universitätsbibliotheken.

Der Bayerischen Staatsbibliothek kommen innerhalb dieses Systems zentrale 
Zuständigkeiten zu: Sie ist diejenige, an die laut Pflichtstückegesetz beide Exem-
plare abzuliefern sind, sie überwacht den Eingang und setzt die gesetzlichen 
Ansprüche gegebenenfalls mit Verwaltungszwang durch. Auch Entschädigungsver-
fahren werden zentral von der Bayerischen Staatsbibliothek durchgeführt.

5 �Erwerbung, Erschließung und Benutzung –  
zur Pflichtpraxis

Das wichtigste Kontrollinstrument für die Pflichtabgabe bilden die Wochenlieferun-
gen der Deutschen Nationalbibliothek (DNB). Der Abgleich zum BSB-Bestand erfolgt 
halbautomatisch mittels eines hausinternen elektronischen Recherchesystems 
(DNB-Tool), das fehlende Titel erkennt und diese über hinterlegte Ortslisten den 
jeweiligen Regierungsbezirken zuordnet. Ergänzend werden Verlagsprogramme 
konsultiert. Bei der Erwerbung wird die Pflichtstelle außerdem durch Titelhin-
weise der Zweitbibliotheken, aus dem Fachreferat und von Nutzenden unterstützt. 
Gerade Selbstverlegerinnen und -verleger melden sich auch proaktiv, um sich über 
die Modalitäten der Abgabe zu informieren. Obwohl die meisten Verlage unauf-
gefordert abliefern, wie es das Gesetz vorschreibt, zeigen 4.300 Reklamationen pro 
Jahr, dass die Überprüfung des Pflichtzugangs ein arbeitsintensives, aber unver-
zichtbares Geschäft ist. Nur in seltenen Fällen muss nach wiederholter Mahnung 
ein Zwangsgeldverfahren eingeleitet werden.

Eingehende Pflichtstücke werden zunächst im Ansichtsregal gesammelt. 
Dadurch erhalten Mitarbeitende der Lesesäle und der Bayerischen Bibliographie 
die Möglichkeit, Hinweise zur Aufstellung, Erschließungstiefe und Kataloganreiche-
rung zu geben. Danach kommen beide Exemplare zur integrierten Einarbeitung, 
wobei die Zuständigkeiten in der Pflichtstelle in erster Linie nach Verlagen und 
Regierungsbezirken organisiert sind. Im BSB-Exemplar wird ein Akzessionskenn-
zeichen sowie der Verteilschlüssel eingetragen (z.  B. „P24 pb“ für ‚Pflichtzugang 2024, 
Zweitstück SB Bamberg‘), das andere Exemplar anschließend an die Zweitbiblio-
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thek weitergeleitet. Nach der Katalogisierung im Verbundkatalog (B3Kat) werden 
die Titeldaten an das Lokalsystem (Alma) übertragen, wo pflichtspezifische lokale 
Schlüssel ergänzt werden. Im Anschluss erfolgt die Buchbearbeitung (Vergabe von 
Signaturen, Ausleihrichtlinien, Stempeln etc.), bevor die Publikationen zur Sacher-
schließung weitergereicht werden.

Bei der Aufstellung und Nutzung wird in der Bayerischen Staatsbibliothek zwi-
schen Pflichtbüchern mit wissenschaftlichem (PVA) und nicht-wissenschaftlichem 
Inhalt (PVB) unterschieden. Erstere sind frei ausleihbar, letztere nur im Lesesaal 
zu benutzen. Zu den Hauptsignaturen kommen medienspezifische Signaturen für 
Periodika (Z), Sondermaterialien (Mus., Mapp. etc.) und Kleinschrifttum (M) hinzu. 
Ausleihbeschränkungen sind nach § 15 der Allgemeinen Benützungsordnung der 
Bayerischen Staatlichen Bibliotheken (ABOB) möglich.17 Grundsätzlich stehen 
sowohl PVA- als auch PVB-Bücher für die Fernleihe bereit, wobei die Ausgabe von 
der Fernleihstelle individuell überprüft wird.

6 �Herausforderungen
Während die Archivierung von elektronischen Veröffentlichungen die Bibliotheken 
heute zweifellos vor ihre größten Herausforderungen stellt, darf nicht übersehen 
werden, dass auch die konventionelle Sammlung von Pflichtstücken immer wieder 
neue Aufgaben bewältigen muss. Der sich verändernde Buchmarkt und seine 
Geschäftsmodelle sowie die technisch einfacheren Möglichkeiten, als Selbstverlege-
rin oder Selbstverleger tätig zu werden, erfordern eine regelmäßige Überprüfung 
der Sammelrichtlinien und Prozessabläufe. Gesetzliche Regelungen geraten durch 
neue Publikationsformen an ihre Grenzen und sind weiterzuentwickeln. Sowohl 
rechtlich wie auch bibliotheksfachlich und -praktisch müssen bei der Umsetzung 
des Pflichtstückegesetzes daher stetig neue Anforderungen gelöst werden, um dem 
Zweck der Ablieferung und seinem kulturpolitischen Anliegen zu genügen.
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17 Allgemeine Benützungsordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken (ABOB) vom 
18. August 1993, GVBl. S. 635, BayRS 2240-3-WK, https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/
BayABOB [Zugriff: 23.08.2024].
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